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§3
(1) Die ärztliche Leichenschau ist unverzüglich durch den 

dazu Verpflichteten beim Eintritt oder mutmaßlichen Ein
tritt des Todes eines Menschen zu veranlassen.1

(2) Nach Ausstellung des Totenscheines ist der Tod dem 
zuständigen Standesamt spätestens am folgenden Werktag 
anzuzeigen.2 Die Anzeigepflicht kann einer Bestattungsein
richtung übertragen werden.

(3) Der durch das Standesamt ausgestellte Bestattungs
schein ist der Bestattungseinrichtung zuzuleiten. Er ist bei 
Feuerbestattungen durch die Verwaltung des Krematoriums 
und bei Erdbestattungen durch die Verwaltung des Fried
hofes für die Dauer von 20 Jahren aufzubewahren.

III.
Bestattungswesen

§4
Jeder Verstorbene ist binnen 24 Stunden nach Feststellung 

des Todes, jedoch nicht vor der ärztlichen Leichenschau, in 
einen Leichenaufbewahrungsraum zu überführen. Diese Re- 

— gelung gilt nicht für die im § 15 Abs. 1 genannten Todesfälle. 
Die Überführung haben zu veranlassen:

a) bei Sterbefällen in der Wohnung die Angehörigen bzw. 
der Wohnungsinhaber, bei Fehlen von solchen das zu
ständige örtliche Staatsorgan,

b) bei Sterbefällen in Einrichtungen und Betrieben sowie 
bei Veranstaltungen deren Leiter.

§5
(1) Die Bestattung des Verstorbenen hat der Bestattungs

pflichtige zu veranlassen. Bestattungspflichtig sind Angehö
rige oder vom Verstorbenen zu Lebzeiten Beauftragte. Als 
Angehörige gelten Ehegatten, volljährige Kinder, Eltern oder 
Großeltern sowie deren Nachkommen in der genannten Rei-

_ henfolge.
(2) Sind Bestattungspflichtige nicht vorhanden, nicht be

kannt oder nicht zu ermitteln und veranlaßt kein anderer 
die Bestattung, ist der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder 
der Gemeinde des Sterbeortes, bei Sterbefällen in Einrich
tungen des Gesundheits- und Sozialwesens der Leiter der 
Einrichtung für die Bestattung verantwortlich.

(3) Verstorbene können unter nachstehenden Vorausset
zungen und unter Beachtung des § 15 Abs. 2 durch dafür 
festgelegte Einrichtungen der medizinischen Forschung und 
Lehre übernommen werden:

a) sofern sie bei Lebzeiten den Wunsch auf Übernahme 
durch eine wissenschaftliche Einrichtung oder ihr Ein
verständnis dazu schriftlich erklärt haben,

b) wenn ihre Angehörigen die Einwilligung zur Über
nahme geben,

c) wenn Angehörige nicht bekannt oder unbekannten Auf
enthaltes sind oder die Übernahme der Bestattung in 
einer schriftlichen Erklärung gegenüber einem staatli
chen Organ ablehnen.

Eine Übernahme ist ausgeschlossen, wenn der Verstorbene 
dies nachweislich zu Lebzeiten abgelehnt hat.

§ 6
(1) Die Beisetzung Verstorbener oder deren Aschen erfolgt 

auf Friedhöfen in Gräbern, Urnenstellen, Gemeinschaftsan
lagen oder auf Aschenstreuwiesen.

(2) Die Wahl der Bestattungsart, des Beisetzungsortes bzw. 
des Friedhofes, auf dem der Verstorbene oder seine Asche 
beigesetzt werden soll, obliegt dem Bestattungspflichtigen 1 2 *

1 Z. Z. gilt die Anordnung vom 4. Dezember 1978 über die ärztliche 
Leichenschau (GBl. I 1979 Nr. 1 S. 4).

2 Z. Z. gilt das Personenstandsgesetz vom 16. November 1956 in der
Neufassung vom 13. Oktober 1966 (GBl. I Nr. 13 S. 87).

bzw. dem die Bestattung Veranlassenden. Dabei ist der 
Wunsch des Verstorbenen zu berücksichtigen.

(3) Veranlaßt ein örtliches Staatsorgan oder eine staatliche 
Einrichtung die Bestattung, ist, mit Ausnahme von Sterbe
fällen nach § 15, eine Feuerbestattung durchzuführen, sofern 
der Verstorbene nicht ausdrücklich eine Erdbestattüng ge
wünscht hat.

(4) Verstorbene sollen frei von beweglichen Wertgegen
ständen übergeführt und bestattet werden.

(5) Veranlassen Nichtbestattungspflichtige, zu Lebzeiten 
mit der Bestattung beauftragte Bürger, örtliche Staatsorgane 
oder Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens die 
Bestattung, haben sie für alle durch die Überführung und 
Bestattung entstehenden Kosten, die Nachlaßverbindlichkei
ten sind, einen Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber 
den Erben und Zahlungspflichtigen Versicherungsträgern.

(6) Ist der Bestattungspflichtige bzw. der die Bestattung 
Veranlassende zur Übernahme der durch den Nachlaß und 
die Zahlungen von Versicherungsträgerh nicht gedeckten 
Überführungs- und Bestattungskosten außerstande, kann 
auf seinen Antrag an den für den letzten Wohnort des Ver
storbenen zuständigen Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder 
der Gemeinde Kostenerstattung bzw. Kostenübernahme er
folgen.

§7
(1) Die Überführung von Verstorbenen erfolgt nur nach 

Ausstellung des Totenscheines. Erdbestattungen dürfen erst 
nach Vorlage des Bestattungsscheines, Einäscherungen nach 
Bestätigung des Bestattungsscheines durch den vom zuständi
gen Kreisarzt beauftragten Krematoriumsarzt durchgeführt 
werden.3 Die Abschiednahme von Verstorbenen erfolgt ent
sprechend den ethischen Anforderungen.

(2) Erdbestattungen bzw. Einäscherungen sind innerhalb 
von 6 Tagen nach Feststellung des Todes durchzuführen. 
Fristverlängerungen bedürfen der Zustimmung des Kreis
arztes und können von der Erfüllung besonderer Auflagen 
abhängig gemacht werden.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht 
für im § 15 genannte Todesfälle sowie für Verstorbene, die 
Einrichtungen der medizinischen Forschung und Lehre über
geben werden.

§ 8
(1) Für den ordnungsgemäßen Betrieb von Krematorien 

sind die örtlichen Staatsorgane verantwortlich.
(2) Einäscherungen haben in dem durch den Bestattungs

pflichtigen bzw. den die Bestattung Veranlassenden vorgese
henen und für die Feuerbestattung geeigneten Sarg zu er
folgen.

(3) Die Bestattungseinrichtungen oder die für die Fried
hofsverwaltung Verantwortlichen haben nach Erteilung der 
Genehmigung zur Beisetzung auf dem vorgesehenen Fried
hof im Auftrag des Bestattungspflichtigen bzw. des die Be
stattung Veranlassenden unverzüglich die Urnen vom Kre
matorium anzufordern und die Beisetzung zu gewährleisten. 
Liegt die Genehmigung zur Beisetzung dem Krematorium 
bereits bei Einlieferung des Verstorbenen vor, hat dieses die 
Rückführung der Urnen unmittelbar nach der Einäscherung 
vorzunehmen.

IV.
Friedhofswesen

§9
(1) Über die Neuanlage von Friedhöfen entscheidet der 

zuständige Rat des Kreises durch Beschluß. Erweiterungen 
sowie die Einstellung der Bestattung auf kommunalen oder 
kirchlichen Friedhöfen bedürfen seiner Zustimmung.

3 Für die Überführung von menschlichen Leichen, Leich enteilen und 
Resten der Feuerbestattung in Urnen von und nach anderen Staaten 
sowie Westberlin gilt die Anordnung vom 20. Oktober 1971 über die 
Überführung von Leichen (GBl. II Nr. 73 S. 626).


